
 

 
Antrag zur 

 „Förderung von Obstbäumen“ 
der Ortsgemeinden Buchholz/Westerwald,  

Neustadt (Wied), Windhagen 
 

Den Antrag bitte unterschreiben und unter folgender Adresse oder in gescannter Form 
einreichen: 

 

 
Verbandsgemeindeverwaltung Asbach 
Abt. 1 – Klima-, Umwelt- und Artenschutz 
Flammersfelder Str. 1 
53567 Asbach   
klimaschutz@vg-asbach.de 

 

 

 

Angaben zum Antragsteller: 

Name, Vorname: 

 

Straße und Haus-Nr.: 

 

PLZ und Wohnort: 

 

 

Flurstück (Gemarkung, Flur, Nr.) Anzahl der Bäume, für die 
eine Förderung beantragt wird 

  

  

  

  

 

Wurde  bereits eine Förderung bewilligt? 

 nein 

 ja 

 ______________________________  

 Bitte Jahr und Anzahl eintragen 

 

 

mailto:klimaschutz@vg-asbach.de


 

Es handelt sich um einen  

 Hochstamm 

 Halbstamm 

 

Zur abschließenden Bearbeitung bitte folgende Unterlagen diesem Antrag beifügen  

 

 Vollständige Rechnung(en) insbesondere mit Nennung der einheimischen  Obstsorte und 
Angabe ob Hoch- bzw. Halbstamm 

 Zahlungsnachweis (Beleg der Überweisung) 

 Fotos des/der gepflanzten Baums/Bäume 
 
 
Die Ortsgemeinde bzw. die Verbandsgemeindeverwaltung Asbach ist berechtigt, eine Vor-Ort-
Begehung zur Überprüfung der Pflanzung vorzunehmen.  
 

Darüber hinaus benötigen wir folgende Angaben: 
 

 Ich versichere, dass es sich um keine Ausgleichsmaßnahme handelt.  
 

 Ich versichere, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sind.  
 

 Ich bitte um Auszahlung der Förderung. 

 

 
Die Bankverbindung zur Auszahlung des Förderbetrags lautet: 

 
Kontoinhaber/in:   

IBAN:   

BIC:   

Bankinstitut:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ort und Datum                                                                  Unterschrift Antragsteller/in 

 


